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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Anfangs Herbst diskutierte der Bundesrat, gestützt auf den IDA-FiSo-Bericht, die
Weiterentwicklung der Sozialversicherungswerke. Dabei vertrat er die Überzeugung,
dass sich das schweizerische Sozialversicherungssystem bewährt hat und kein radikaler
Systemwechsel erforderlich ist. Dennoch nahm er die finanziellen
Entwicklungsperspektiven mit Sorge zur Kenntnis. Zur Ergänzung der von der
Arbeitsgruppe vorgenommenen Analyse beschloss er deshalb, eine Folgearbeitsgruppe
IDA FiSo 2 einzusetzen. Sie soll die sozialen und finanziellen Auswirkungen beleuchten,
die sich aus einem Aus- oder Abbau bestimmter Sozialversicherungsleistungen ergeben
würden. Um den Prüfungsrahmen abzustecken, definierte der Bundesrat einen Katalog
von Leistungen im Rahmen von AHV, IV, Kranken- und Arbeitslosenversicherung, bei
denen Ausbau- oder Abbauelemente zu prüfen sind. Diese Elemente sind unter
Annahme dreier finanzieller Szenarien (beschränkter Ausbau, Weiterführung des
heutigen Leistungssystems, gezielter Leistungsabbau) zu beziffern. Im Rahmen seiner
Grundsatzdiskussion beschäftigte sich der Bundesrat auch mit der Frage, welche
Sozialversicherungsreformen bereits vor Abschluss der Arbeiten der IDA FiSo 2 an die
Hand genommen werden sollten. Er kam dabei zum Schluss, dass die IV-Revision
dringlich ist, und dass die EO-Revision sowie die Errichtung einer
Mutterschaftsversicherung nicht weiter aufgeschoben werden sollten. Die Vorarbeiten
zur 1. BVG-Revision seien weiterzuführen, um diese Reform gleichzeitig mit der 11. AHV-
Revision vorlegen zu können. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 24.09.1996
MARIANNE BENTELI

Ende April 2020 gab der Bundesrat bekannt, dass während der Corona-bedingten
ausserordentlichen Lage rückwirkend ab dem 21. März und bis zum 30. Juni 2020 keine
Verzugszinsen auf verspätete Zahlungen der AHV/IV/EO-Beiträge sowie der ALV-
Beiträge erhoben werden. Da diese Sozialversicherungen auf dem Umlageverfahren
beruhen, werden auch in der ausserordentlichen Lage monatliche Beitragsrechnungen
ausgestellt. Die aufgeschobenen Beiträge seien weiterhin geschuldet und würden ab
dem 1. Juli 2020 wieder eingefordert. Bereits zuvor hatten Unternehmen mit Corona-
bedingten Liquidationsproblemen die Möglichkeit, die Beiträge zinslos aufzuschieben.
Möglich blieb zudem weiterhin eine zinsfreie Ratenzahlung. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.04.2020
ANJA HEIDELBERGER

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Unmut bei den Angestelltenverbänden und den Gewerkschaften weckte die Weisung
des BWA, Abgangsentschädigungen als ALV-relevanten Lohn zu betrachten und den
Entlassenen deshalb vorderhand keine Arbeitslosenentschädigung auszurichten. Der
Streit entzündete sich am Sozialplan für die rund 1800 Personen, die als Folge der
Fusion von Bankgesellschaft und Bankverein ihre Stelle verloren. Gemäss den
Arbeitnehmervertretern sollten die – teilweise sehr grosszügigen – Abfindungen unter
anderem als Startkapital für die Gründung einer eigenen Firma dienen; das Stempelgeld
sollte dagegen den täglichen Lebensbedarf abdecken. Auch die Genfer Ständerätin
Brunner (sp) rief den Bundesrat dazu auf, Abgangsentschädigungen nicht wie
Lohnfortzahlungen zu behandeln. Erstere würden für die Betroffenen weitergehende
Nachteile ausgleichen, etwa den Wegfall der betrieblichen Taggeldversicherung oder
den Altersbonus. Angesichts der geballten Opposition kam das BWA auf seinen
Entscheid zurück; dies wurde auch von Arbeitgeberverbandsdirektor Hasler begrüsst,
der meinte, dass mit dieser Weisung der Zweck eines Sozialplanes ausgehöhlt worden
wäre. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.05.1998
MARIANNE BENTELI
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Auf Wunsch des Verbands schweizerischer Arbeitsämter erliess das BWA im Februar
eine bindende Empfehlung über die Dauer der Einstellung des Taggeldbezugs bei
leichtem, mittlerem und schwerem Vergehen der Arbeitslosen; gleichzeitig erhielten
die Kantone auch einen einheitlichen Beurteilungsraster. Damit sollen stossende
kantonale Unterschiede ausgemerzt werden. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.03.1999
MARIANNE BENTELI

Im Auftrag des BWA führte der Kanton Solothurn ein Pilotprojekt ein, welches abklären
soll, ob mit einer anderen Strukturierung der RAV deren Output verbessert werden
kann. Das Zauberwort dazu heisst Kundensegmentierung. Entscheidende Neuerung ist,
dass jeder Stellensuchende künftig zuerst in einem zentralen RAV-Chek-in vorsprechen
muss, wo mit ihm zusammen eine Standortbestimmung vorgenommen wird. Je nach
individueller Situation wird er darauf zur weiteren Betreuung den zentralen
Einrichtungen RAV Jobmanagement (leicht Vermittelbare), RAV Qualifizierung
(Weiterbildungswillige), RAV Integration (gewisse berufliche Defizite), RAV Soziales
(gesundheitliche/soziale Probleme) oder RAV Workout (bei Verdacht auf Missbrauch
der Arbeitslosenkasse) zugewiesen. Mit dieser Differenzierung sollen sich die
Mitarbeiter auf ein weniger weites Spektrum konzentrieren und in einem Bereich
spezialisieren können. Davon erhofft man sich sowohl eine Senkung der Kosten als auch
eine Verbesserung der Leistungen. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.04.1999
MARIANNE BENTELI

Die EFK führte 2017 eine Governanceprüfung bei der Arbeitslosenversicherung durch,
nachdem sie von der FinDel damit beauftragt worden war und in den Jahresberichten
2015 und 2016 des Revisionsdienstes der Ausgleichsstelle Mängel im Vollzug des AVIG
festgestellt worden waren. Dabei untersuchte die EFK, ob die Governance bei der ALV
für eine gesetzeskonforme und wirtschaftliche Durchführung der
Arbeitslosenversicherung geeignet ist, ob die Informatikstrategie und die
Unternehmensarchitektur eine zielgerichtete und wirtschaftliche Führung der
Arbeitslosenversicherung ermöglicht und ob die Leistungsvereinbarungen (LV) mit den
Arbeitslosenkassen und den kantonalen Stellen einen rechtmässigen und wirksamen
Vollzug gewährleisten. Dazu führte die EFK Interviews mit Vertreterinnen und
Vertretern der wichtigsten Akteure. 
In ihrem Bericht ging die EFK ausführlich auf einen mutmasslichen Korruptionsfall im
Seco aus dem Jahr 2014 ein. Die FinDel hatte aufgrund dieses Falles verschiedene
Änderungen in der Organisation der Ausgleichsstelle vorgeschlagen. Das WBF habe
diese Änderungen aber nur soweit notwendig ausgeführt, so der Bericht. Die EFK sah
hier noch «Spielraum für Verbesserungen», insbesondere sollen Mitglieder der
Aufsichtskommission zukünftig über Finanz- und IKT-Kompetenzen verfügen müssen. In
der Folge erläuterte die EFK die komplizierte Akteursstruktur der ALV mit
verschiedenen Aufsichts- und Kontrollinstanzen (u.a. Gesamtbundesrat,
Aufsichtskommission für den Ausgleichsfonds (AK ALV), interne Revision des Seco, EFK),
Akteuren beim Bund (u.a. Sekretariat der Aufsichtskommission, Direktion für Arbeit,
Ausgleichsstelle) und unzähligen dezentralen Organen und Vollzugsstellen (u.a. 25
öffentliche Arbeitslosenkassen, 8 private Arbeitslosenkassen, 26 kantonale Amtsstellen
und 115 Regionale Arbeitsvermittlungszentren). Eine wichtige Rolle nehme dabei die AK
ALV ein, die den ALV-Fonds überwacht und über Weisungsbefugnis gegenüber der
Ausgleichsstelle sowie über Budget- und Rechnungskompetenz verfüge. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.08.2018
ANJA HEIDELBERGER
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